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Ausscheiden von Stadtrat Klaus Auer aus dem Gemeinderat der Stadt Fellbach 

und Nachrücken aus dem Wahlvorschlag FW/FD 
 

Bezug: --- 
 

 
 

Beschlussantrag: 
 
Der Gemeinderat stellt fest, dass 

 
1. bei Herrn Klaus Auer ein wichtiger Grund gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 3 Gemeindeordnung 

(GemO) vorliegt, auf Grund dessen er mit Ablauf des 31. Juli 2021 aus dem Gemein-
derat ausscheiden kann. 

 
2. Herr Ralf Holzwarth aufgrund des Ergebnisses der Kommunalwahl am 26. Mai 2019 

nach § 31 Abs. 2 GemO als nächster Ersatzbewerber aus dem Wahlvorschlag 
"FW/FD“ ab 1. August 2021 in den Gemeinderat nachrückt. 

 
 
 

Sachverhalt/Antragsbegründung: 
 

Herr Stadtrat Klaus Auer hat schriftlich gegenüber Frau Oberbürgermeisterin Zull erklärt, 
dass er mit Ablauf des Monats Juli 2021 aus dem Gemeinderat der Stadt Fellbach aus-

scheiden möchte.  

 

Nachdem Herr Auer dem Gemeinderat der Stadt Fellbach bereits seit über 15 Jahren an-
gehört, sind die Voraussetzungen für ein Ausscheiden aus dem Gemeinderat nach § 16 
Abs. 1 Nr. 3 Gemeindeordnung (GemO) gegeben. 
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Nach dem Wahlergebnis der Kommunalwahl 2019 ist Herr Ralf Holzwarth nächster Er-
satzbewerber aus dem Wahlvorschlag „FW/FD“. Hinderungsgründe nach § 29 GemO lie-
gen bezüglich seiner Person nicht vor, so dass Herr Holzwarth ab 1. August 2021 in den 

Gemeinderat nachrücken kann. 
 

 
 

Finanzielle Auswirkungen: 

 
 keine 

 
 einmalige Kosten von ______________   € 

 einmalige Erträge von ______________   € 
 

 lfd. jährliche Kosten von ______________   € 

 lfd. jährliche Erträge von ______________   € 
 

 bei Bauinvestitionen ab 350.000 € siehe beil. 
 Folgekostenberechnung 

 
 Haushaltsmittel bei Produktsachkonto ______________  vorhanden 

 
 über-/außerplanmäßige Ausgabe von ______________   € notwendig 

 

 Sonstiges 
 

 
 

 
 

 
 
gez. 

Gabriele Zull 
Oberbürgermeisterin 

 
 

 
Anlagen:   --- 
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